
 

 

 Soweit Sie die vorgenannten 

Voraussetzungen erfüllen, 

bitten wir Sie um Zusendung 

Ihrer aussagefähigen 

Bewerbungsunterlagen unter 

der  

 

Kennziffer 527 

bis  5. Oktober 2018  

 

an das 

SÄCHSISCHE 

STAATSMINISTERIUM DES 

INNERN 

Personalreferat 

Wilhelm-Buck-Str. 2 

01097 Dresden 

 

bzw. per E-Mail als pdf-Datei 

an Bewerbungen@ 

smi.sachsen.de. 

Informationen zum Zugang für 

verschlüsselte/signierte  

E-Mails/elektronische 

Dokumente sowie De-Mail 

finden Sie unter 

www.smi.sachsen.de/kontakt.

htm. 

 

Bewerber, die bereits beim 

Freistaat Sachsen beschäftigt 

sind, werden zusätzlich 

gebeten, Ihre Zustimmung zur 

Einsicht in die Personalakte 

zu erteilen. 

 

Als Ansprechpartner steht 

Ihnen Frau Flaske  

Telefon 0351/564-3126 

zur Verfügung. 

 

 

  

 

  
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

(Kennziffer 527) 

 

Im Sächsischen Staatsministeriums des Innern ist zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt die Stelle einer/eines Referentin/Referenten im Referat 53 

„Bautechnik, Bauordnungsrecht“ unbefristet zu besetzen. 

 

  

Das Referat 53 nimmt die Aufgaben der obersten Bauaufsichtsbehörde im 
Freistaat Sachsen wahr. Die Zuständigkeit umfasst u. a. die Erarbeitung 
von Rechts- und Verwaltungsvorschriften für bauliche Anlagen und Bau-
produkte, die Marktüberwachung über harmonisierte Bauprodukte im Gel-
tungsbereich der Sächsischen Bauordnung sowie die Ausübung der 
Fachaufsicht über die nachgeordneten Bauaufsichtsbehörden. 
 
Zu Ihren Arbeitsaufgaben gehören insbesondere: 
  

- die Bearbeitung von Grundsatzfragen der Obersten Bauaufsichtsbehör-
de mit ingenieurtechnischem Schwerpunkt, 

- die Weiterentwicklung und der Vollzug des bauaufsichtlichen Regelwer-
kes in den Bereichen Standsicherheit, konstruktiver Brandschutz, Tech-
nische Gebäudeausrüstung, Fliegende Bauten und nationale sowie eu-
ropäische Verwendungsregeln für Bauprodukte bzw. Bauarten, 

- die Mitwirkung an der Erarbeitung und Pflege von Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, Erlassen und Bekanntmachungen sowie die Bearbei-
tung von Grundsatzaufgaben auf diesen Gebieten einschließlich der 
Beratung und Unterstützung der nachgeordneten Bauaufsichtsbehör-
den, 

- Mitarbeit in länderübergreifenden Gremien der ARGEBAU (insbesonde-
re in der Fachkommission Bautechnik). 

 

Die Aufgabenerfüllung erfordert überdurchschnittliches Engagement, den 

Einsatz von modernen und zieladäquaten Arbeitstechniken, die Fähigkeit, 

analytisch, vernetzt und kreativ zu denken sowie gedanklich zu abstrahie-

ren, Entscheidungen bzw. Vorstellungen mit überzeugenden Argumenten 

zu vertreten und die Befähigung zu konstruktivem Umgang mit divergieren-

den Erwartungen. 

 

Zwingende Voraussetzungen für Ihre Tätigkeit sind (bitte Nachweis 

beifügen): 

 

- ein abgeschlossener Diplom- oder Masterstudiengang oder ein ver-

gleichbarer Abschluss in der Fachrichtung Architektur oder Bauingeni-

eurwesen (Hochbau) an einer Universität, einer Technischen Hochschu-

le oder einer anderen wissenschaftlichen Hochschule, 

- Kenntnisse in den Bereichen des Bauordnungsrechts, der Bautechnik, 

des Bauproduktenrechts und der technischen Regelwerke. 
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Von Vorteil sind: 

 

- Befähigung für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst, vorzugsweise in 

der Fachrichtung Hochbau,  

- Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren, vorzugsweise in Bauaufsichtsbehör-

den oder im Baumanagement der öffentlichen Verwaltung, 

- Grundkenntnisse im Bereich Technische Gebäudeausrüstung, vorbeugenden 

Brandschutz sowie im Umgang mit Schad- und Gefahrstoffen. 

 

 

Das Entgelt bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L). Bei Erfüllung der Voraussetzungen ist eine Eingruppierung bis zur Entgeltgrup-

pe 14 TV-L möglich.  

 

Auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten Menschen bei Vor-

liegen gleicher Eignung wird geachtet. Schwerbehinderte Menschen oder ihnen 

gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber, die die o. g. Voraussetzungen er-

füllen, werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Der Bewer-

bung ist ein Nachweis der Schwerbehinderung oder Gleichstellung beizufügen. 

 

 


